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yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KVG 1934 §2 Z2;

Beachte

y23250;

Rechtssatz

Stellt der Gesellschaftsvertrag einer GmbH selbst klar, daß die Bestreitung der laufenden Betriebsausgaben der

Gesellschaft durch die Gesellschafter nicht auf einem Leistungstausch zwischen Gesellschaftern und Gesellschaft

beruht, weil er auch die Vereinbarung enthält, daß für Betriebsausgaben, die zur Erbringung von Sonderleistungen im

Auftrag einzelner Gesellschafter oder Außenstehender entstehen, diese aufkommen müssen, so handelt es sich bei

den von den Gesellschaftern auf Grund des Gesellschaftsvertrages zur Deckung der laufenden Betriebsausgaben zu

erbringenden Leistungen um eine echte Vermögenszufuhr, für die eine Steuerpflicht nach § 2 Z 2 KVG gegeben ist.
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